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2. Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen 
2.1 Treppen, Geländer, Umwehrungen, Brüstungen Bearbeiter : Datum : 

Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  
Schutzziel 

Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

1 Sind Treppenstufen auf der gesamten Fläche  
rutschhemmend oder mind. im Bereich der  
Vorderkante durch rutschhemmende  
Materialien gesichert? 
Sind die Stufenkanten gefast oder leicht ge- 
rundet? 

 ArbStättV 
ASR 17/1,2 
GUV-V S1 
GUV-R 181 

   

2 Sind die Stufenmaße im gesamten Verlauf  
gleichmäßig? 
- Stufenhöhe zwischen 15 und 17 cm 
- Auftrittsbreite zwischen 28 und 31 cm 

 GUV-V S1 
GUV-I 561 

   

3 Beträgt bei Treppen mit gebogenen Läufen die  
Auftrittsbreite der Stufen 
- an der schmalsten Stelle mind. 23 cm und 
  1,25 m von der inneren Treppenwange  
  entfernt max. 40 cm? 

 GUV-V S1 
GUV-I 561 
DIN 58125 

   

4 Sind die Treppenstufen gut erkennbar? 
- z. B. durch Markierungen und /oder  
  Beleuchtungen 

 GUV-V S1    

5 Haben die Treppen an beiden Seiten Handläufe  
ohne freie Enden? 
Ist der innere Handlauf über die Treppen- 
absätze fortgeführt? 

 GUV-V S1 
DIN 58125 
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2.1 Treppen, Geländer, Umwehrungen, Brüstungen Bearbeiter : Datum : 

 

Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  
Schutzziel 

Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

6 Sind Sitzstufenanlagen oder Aufenthaltsbe- 
reiche, die 0,30 m bis 1 m über einer anderen  
Fläche liegen und bei denen Absturzgefahr  
besteht, ausreichend gesichert? 

 GUV-V S1    

7 Sind Absturzsicherungen (Geländer, Umweh- 
rungen, Brüstungen) mindestens 1 m hoch? 
- bei Absturzhöhen über 12 m –  
  Absturzsicherung mindestens 1,10 m hoch 

 ArbStättV 
ASR 12/1-3 
GUV-V S1 
 

   

8 Sind die Absturzsicherungen sicher gestaltet  
und verleiten sie nicht zum Rutschen, Klettern,  
Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen? 
 
Hinweise zur sicheren Gestaltung sind im  
§ 8 GUV-V S1 enthalten. 

 GUV-V S1   
 

 

9 Ist über Aufenthaltsbereichen das Durch- 
schieben von Gegenständen im Fußbereich 
von Treppenpodesten verhindert?  
- z. B. durch Aufkantungen,  
  Fußleisten mind. 5 cm hoch 

 ArbStättV 
ASR 12/1-3 

   

 


	Bearbeiter: 
	Datum: 
	ja  neinSind Treppenstufen auf der gesamten Fläche rutschhemmend oder mind im Bereich der Vorderkante durch rutschhemmende Materialien gesichert Sind die Stufenkanten gefast oder leicht ge rundet: 
	Handlungs bedarfArbStättV ASR 1712 GUVV S1 GUVR 181: 
	Bemerkungen  MaßnahmenArbStättV ASR 1712 GUVV S1 GUVR 181: 
	Realisierung Wer  WannArbStättV ASR 1712 GUVV S1 GUVR 181: 
	ja  neinSind die Stufenmaße im gesamten Verlauf gleichmäßig Stufenhöhe zwischen 15 und 17 cm Auftrittsbreite zwischen 28 und 31 cm: 
	Handlungs bedarfGUVV S1 GUVI 561: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1 GUVI 561: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1 GUVI 561: 
	ja  neinBeträgt bei Treppen mit gebogenen Läufen die Auftrittsbreite der Stufen an der schmalsten Stelle mind 23 cm und 125 m von der inneren Treppenwange entfernt max 40 cm: 
	Handlungs bedarfGUVV S1 GUVI 561 DIN 58125: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1 GUVI 561 DIN 58125: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1 GUVI 561 DIN 58125: 
	ja  neinSind die Treppenstufen gut erkennbar z B durch Markierungen und oder Beleuchtungen: 
	Handlungs bedarfGUVV S1: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1: 
	ja  neinHaben die Treppen an beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden Ist der innere Handlauf über die Treppen absätze fortgeführt: 
	Handlungs bedarfGUVV S1 DIN 58125: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1 DIN 58125: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1 DIN 58125: 
	Bearbeiter_2: 
	Datum_2: 
	ja  neinSind Sitzstufenanlagen oder Aufenthaltsbe reiche die 030 m bis 1 m über einer anderen Fläche liegen und bei denen Absturzgefahr besteht ausreichend gesichert: 
	Handlungs bedarfGUVV S1_2: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1_2: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1_2: 
	ja  neinSind Absturzsicherungen Geländer Umweh rungen Brüstungen mindestens 1 m hoch bei Absturzhöhen über 12 m  Absturzsicherung mindestens 110 m hoch: 
	Handlungs bedarfArbStättV ASR 1213 GUVV S1: 
	Bemerkungen  MaßnahmenArbStättV ASR 1213 GUVV S1: 
	Realisierung Wer  WannArbStättV ASR 1213 GUVV S1: 
	ja  neinSind die Absturzsicherungen sicher gestaltet und verleiten sie nicht zum Rutschen Klettern Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen Hinweise zur sicheren Gestaltung sind im  8 GUVV S1 enthalten: 
	Handlungs bedarfGUVV S1_3: 
	Bemerkungen  MaßnahmenGUVV S1_3: 
	Realisierung Wer  WannGUVV S1_3: 
	ja  neinIst über Aufenthaltsbereichen das Durch schieben von Gegenständen im Fußbereich von Treppenpodesten verhindert z B durch Aufkantungen Fußleisten mind 5 cm hoch: 
	Handlungs bedarfArbStättV ASR 1213: 
	Bemerkungen  MaßnahmenArbStättV ASR 1213: 
	Realisierung Wer  WannArbStättV ASR 1213: 


